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Zum 1. Januar 2004 hat Deutschland
eine Reihe von parlamentarisch hart
umkämpften steuerlichen Änderungen
auf den Weg gebracht. Trotzdem ebben
vielfältige Diskussionen über weitere
Reformschritte, wie z.B. die Erhöhung
der Erbschafts- und Schenkungssteuer,
die umfassende Abschaffung von
Steuervergünstigungen und eine vom
höchsten deutschen Gericht eingefor-
derte grundlegende Änderung der Be-
steuerung von Alterseinkünften, nicht
ab. Eine radikale systematische Ände-
rung bzw. Vereinfachung des deut-
schen Steuersystems ist ein von allen
Parteien erklärtes Ziel. Ein konsensfä-
higes Modell ist heute aber umstritte-
ner denn je. Die derzeitige politische
Situation trägt, zusammen mit der all-
gemeinen wirtschaftlichen Ungewiss-
heit, trotz ersten Reformansätzen nach

wie vor dazu bei, dass in der Mehrheit
der Bevölkerung eine gewisse Unsi-
cherheit besteht.

Politisch erklärtes Ziel der zum
1. Januar 2004 geltenden Steuerreform
ist die Entlastung von Familien, Ge-
ringverdienern und mittelständischen
Unternehmen. Der Spitzensteuersatz
sinkt von 48,5 auf 45% und der Ein-
gangssteuersatz von 19,9 auf 16%. Zu-
gleich wird der jährliche Grundfrei-
betrag von 7235 auf 7664 Euro ange-
hoben. Ab 2005 wird der Steuertarif
weiter auf 42% (Spitzensteuersatz)
bzw. 15% (Eingangssteuersatz) ge-
senkt. Die Absenkung der Steuertarife
wird jedoch durch zahlreiche steuer-
liche Verschärfungen und Streichung
von Subventionen gegenfinanziert.
Beachtenswert ist in diesem Zusam-
menhang die in letzter Sekunde einge-
führte Erhöhung der Erbschafts- und
Schenkungssteuer durch die Strei-
chung verschiedener Freibeträge, z.B.
bei Betriebsveräusserungen und der
Übertragung von Betriebsvermögen. 

Im Verhältnis Deutschland–Schweiz
steht für den Privatinvestor die Besteue-
rung von Kapitalerträgen naturgemäss
im Vordergrund. Auch in diesem Be-
reich kommt es zu Veränderungen: Um
eine gleichmässige Besteuerung von
Kapitalerträgen im Inland durchzuset-
zen, hat der Gesetzgeber ab dem 1. Ja-
nuar 2004 umfangreiche Meldepflich-
ten für deutsche Banken eingeführt.
Deutsche Kreditinstitute müssen künf-
tig ihren Kunden jährlich eine Be-
scheinigung ausstellen, in der Anga-
ben zu Kapitalerträgen sowie Veräus-
serungsgeschäften zu machen sind, so-
weit sie für die deutsche Besteuerung
erforderlich sind. Von der o.g. Rege-
lung sind Schweizer Banken nicht di-
rekt betroffen. Deutsche mit Kapital-
anlagen in der Schweiz müssen aber

damit rechnen, dass nunmehr die Fi-
nanzämter auf ausländische Konten
ein erhebliches Augenmerk im Hin-
blick auf vollständige und richtige De-
klaration der Erträgnisse legen.

Auch auf Ebene der EU hat man
ein einheitliches Kontroll- und Melde-
verfahren erarbeitet. Die ab 2005 ge-
plante EU-Zinsrichtlinie soll die Be-
steuerung grenzüberschreitender Zins-
erträge (nicht Dividenden) von natür-
lichen Personen mit Wohnsitz in der
EU sicherstellen. Die EU fordert hier-
bei, dass wesentliche Nicht-EU-Finanz-
zentren, wie z.B. die Schweiz, ähnliche
Massnahmen einführen. Schweizer
Bankkunden mit Wohnsitz in der EU
sollen ab 2005 mit einer (anfängli-
chen) Quellensteuer von 15% belastet
werden. Dieser Einbehalt kann da-
durch vermieden werden, dass der
Kunde veranlasst, entsprechende Zins-
informationen an die Steuerbehörden
seines Landes zu übermitteln. Das
Schweizer Bankkundengeheimnis bleibt
gewahrt. Ob die EU-Zinsrichtlinie tat-
sächlich zum 1. Januar 2005 umge-
setzt wird, wird voraussichtlich im
Sommer 2004 entschieden werden.

Die Brücke zur Steuerehrlichkeit
im «Gesetz über die strafbefreiende
Erklärung» soll Steuerpflichtigen die
Möglichkeit schaffen, bisher nicht
erklärte Einkünfte der Jahre 1993 bis
2002 nachzudeklarieren und Straf-
freiheit zu erlangen. Die Amnestie
ähnelt der aus dem Jahre 1988; damals
machten ca. 750’000 Bürger von der
Amnestie Gebrauch, und rund 2,5 Mil-
liarden D-Mark Steuern wurden nach-
erklärt. Im Vergleich zu der alten Am-
nestie 1988 ist die aktuelle Amnestie
wesentlich weiter gefasst, beschränkt
sich nicht nur auf Kapitalerträge und
bietet finanziell weitaus attraktivere
Abgeltungssätze für die Straffreiheit. 
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STEUERN

Steuern in Deutschland und
erste praktische Erfahrungen
mit der Steueramnestie



Bei einer Erklärung bis zum 31.
Dezember 2004 gilt ein Steuertarif von
25%; danach, bis zum 31. März 2005,
erhöht sich der Satz auf 35%. Je nach
betroffener nachzuerklärender Steu-
erart beträgt die für den Steuertarif an-
zuwendende Bemessungsgrundlage
für nicht erklärte Einnahmen zwischen
10 und 60%. Die tatsächlich vom Am-
nestiewilligen zu zahlende effektive
Steuer beträgt für nicht erklärte Ein-
nahmen somit nur zwischen 2,5 und
25% (35% im Jahr 2005). Es fallen
keinerlei Säumniszuschläge oder Zin-
sen an. Die nachfolgende Tabelle ver-
deutlicht dies beispielhaft für eine Am-
nestie im Jahr 2004:

So beträgt z.B. die effektive Abgel-
tungssteuer 50’000 Euro für eine nicht
erklärte Erbschaft von 1’000’000 Euro
(Freibeträge sind vorher abziehbar!).
Hinterzogene Zinsen aus der Erbschaft
werden darüber hinaus mit effektiv
15% (2004) Steuer «geahndet». Die
nacherklärten Gelder können in der
Schweiz belassen und müssen nicht
nach Deutschland repatriiert werden.
Eine Reihe von verfahrensrechtlichen
Besonderheiten sind im Hinblick auf
die Dokumentation der nachzuerklä-
renden Gelder unbedingt zu beachten;
es bedarf hier genauer Erträgnisauf-
stellungen nach deutschem Recht. Ne-
ben der gesonderten Aufschlüsselung
der jährlichen Einnahmen ist auch der
«Lebenssachverhalt» der Geldquellen
zu dokumentieren. Wegen der Wech-
selwirkungen zwischen Amnestie,
Selbstanzeige und Strafrecht werden
«Amnestiewillige» kaum ohne steuer-
rechtlichen Beistand auskommen. In
bezug auf die Schweiz sehen wir aus
der Vielzahl der bereits im Januar ge-
machten praktischen Erfahrungen und
Mandaten die Nacherklärung von Erb-
schaften, Schenkungen und Erträgen

aus Kapitalvermögen sowie die priva-
ten Veräusserungsgeschäfte (Spekula-
tionsgewinne) als klare Hauptfälle der
Amnestie. Normalerweise wird die
Amnestie bei diesen Sachverhalten
drei- bis fünfmal «billiger» sein als die
Selbstanzeige. Zudem ist die Amnestie
in der Vielzahl der Fälle weitaus billi-
ger als die ordentliche Besteuerung.
Setzt man die oben aufgeführte finan-
zielle Attraktivität der Amnestie
schliesslich ins Verhältnis zu der straf-
rechtlichen Faustregel, dass bei hinter-
zogenen Steuern in Höhe von über
500’000 Euro mit einer Freiheitsstrafe
von mindestens zwei Jahren ohne Be-
währung zu rechnen ist, so ist die Am-

nestie – vor allem in der Fallkombina-
tion Erbfall und Erträge aus dem nicht
erklärten Erbe – schlichtweg als Ge-
schenk zu bezeichnen. Erbschaften

und Schenkungen in der häufig anzu-
treffenden Kombination mit ausländi-
schen Stiftungen sind hierbei sehr an-
spruchsvolle Fälle, da vielfältige Ge-
staltungen in der Amnestie denkbar
sind. Hinzu kommt verfahrensrecht-
lich zudem häufig der strafrechtlich
entscheidende «Wettlauf» mit den
Miterben um die Amnestie ins Spiel.
Andererseits kann bei häufig anzutref-
fenden Verlusten aus Wertpapierge-
schäften in den letzten beiden Jahren
verfahrensrechtlich die Selbstanzeige
wesentlich «billiger» sein als die Am-
nestie.

Zusammenfassend müssen Deut-
sche mit Kapitalvermögen in der
Schweiz mit einer Reihe von in Kraft
gesetzten bzw. geplanten Änderungen
rechnen. Es sind eindeutige Tendenzen
zu erkennen, das innerstaatliche Bank-
geheimnis durch Melde- und Steuer-
einbehaltungspflichten seitens der
deutschen Banken zu ersetzen und an
internationale Informationsaustausch-
mechanismen zu koppeln. Die steuer-
liche Attraktivität der Amnestie ist für
Betroffene leider nicht auf den ersten
Blick erkennbar, stellt aber vor dem
Hintergrund ständig wachsender Ent-
deckungsrisiken einen reizvollen und
wirtschaftlich äusserst interessanten
Weg dar..
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TAXES

Verkürzte Bemessungsgrundlage Steuertarif Amnestiesteuer
Steuerart (anzusetzender Teil 2004 tatsächlich

für die Amnestie)

Einkommens-
steuer 60% 25% 15%

Erbschafts-/
Schenkungs-
steuer 20% 25% 5%

As from January 1, 2004, a number of tax changes came into force in
Germany. The tax reform’s main objective is tax relief for families, low-
income earners and small and medium-sized entrepreneurs. The top tax rate
drops from 48.5 to 45% in 2004 and to 42% in 2005. The lowest tax rate will
fall from 19.9 to 16 and 15% respectively. The tax relief will, however, be
financed by numerous tightenings and the cancellation of certain subsidies.

At the same time, new legislation was introduced for German tax
subjects to declare hitherto undeclared income for the period from 1993 to
2002 without risking punishment. If income is declared by December 31,
2004, the applicable tax rate will be 25%, if it is declared by March 31, 2005,
it will be 35%. Depending on the type of undeclared tax, the basis for calcu-
lation will be 10 to 60%. As a result, effective payable tax rates will only be
between 2.5 and 25% (or 35% in 2005). There are no back taxes or interest
payments.

Germany’s tax amnesty may offer very attractive opportunities. How-
ever, due to the complexity of the interrelationship between amnesty, volun-
tary declaration and criminal law, it is essential that anybody interested in
taking advantage of the amnesty consults experienced international tax
experts first.

Taxes and Tax Amnesty in Germany


